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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 15.09.1971

Norm

ABGB §1036

ABGB §1037

ABGB §1097

Rechtssatz

Verletzt der Mieter die ihm obliegende Anzeigep3icht gegenüber dem Vermieter und führt er die notwendigen

Ausbesserungen rechtzeitig selbst durch, dann verliert er noch nicht seinen Anspruch aus der Geschäftsführung. Er

kann allenfalls bei Vorliegen der Voraussetzungen schadenersatzp3ichtig werden; so etwa wenn sich der Schaden

durch Unterlassung der Anzeige vergrößert hat oder der zur Behebung der Schäden erforderliche Kostenaufwand eine

Erhöhung erfährt.
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